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   Sitzungsvorlage DS 2009/323 
   Stadtwerke 

Sabine Elmer 
(Stand: 15.07.2009) 

Gemeinderat 
öffentlich am 21.07.2009  
 

  Mitwirkung: 
 
weitere beteiligte Ämter und Fachbüros 
 
Aktenzeichen: AktID: 876611 

 
 

Bestellung von Vertretern der Stadt/Stadtwerke Ravensburg in den Beirat der 
Bodensee-Oberschwaben-Bahn VerwaltungsGmbH 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Im Wege der offenen Wahl werden als Vertreter der Stadt/Stadtwerke Ravensburg in 
den Beirat der Bodensee-Oberschwaben-Bahn VerwaltungsGmbH widerruflich bestellt: 

 
Herr Oberbürgermeister Vogler 
Herr Erster Bürgermeister Kraus 
Herr Werkleiter Dr. Thiel-Böhm 
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Sachverhalt: 

1. Beirat der Bodensee-Oberschwaben-Bahn VerwaltungsGmbH  
Organe der Bodensee-Oberschwaben-Bahn VerwaltungsGmbH sind die Ge-
sellschafterversammlung, der Beirat und die Geschäftsführung. 
 
Die Beiratsmitglieder sind durch die Gesellschafter zu entsenden. Die Amts-
zeit des Beirats endet mit Ablauf der jeweiligen Wahlperiode der Gemeinderä-
te in Baden-Württemberg. 
 
Im Gesellschaftsvertrag ist geregelt, dass je angefangene 10 % Gesell-
schaftsanteil ein Beiratsmitglied entsandt wird. Daraus ergibt sich die folgende 
Sitzverteilung: 
 
Stadt/Stadtwerke Ravensburg   3 Sitze 
Technische Werke Friedrichshafen GmbH  3 Sitze 
Landkreis Ravensburg    2 Sitze 
Landkreis Bodenseekreis    2 Sitze 
Gemeinde Meckenbeuren    1 Sitz 
 
Den Gesellschaftsanteil der Stadt Ravensburg halten die Stadtwerke als städ-
tischer Eigenbetrieb. 

2. Entsendung von Mitgliedern in den Beirat 
Der Beirat der Bodensee-Oberschwaben-Bahn VerwaltungsGmbH ist besetzt 
mit den gesetzlichen Vertretern der Gesellschafter und Vertretern ihrer Ver-
waltungen. Die Verwaltung schlägt deshalb vor, dass die Stadt und die Stadt-
werke wie bisher von Herrn Oberbürgermeister Vogler, Herrn Erster Bürger-
meister Kraus und Werkleiter Dr. Thiel-Böhm vertreten werden.  
 
Für die Tätigkeit im Beirat wird keine Vergütung bezahlt. Die Mitgliedschaft ist 
ein persönliches Mandat; eine Stellvertretung ist nicht vorgesehen. 
 
 
 
 
 


